
BERUFSVERBAND DER 
DEUTSCHEN RADIOLOGEN E. V.

Besondere Vorsorgekonzepte für Beschäftigte und Mitglieder

des Berufsverbandes der Deutschen Radiologen

Versorgung 
mit Durchblick

In Kooperation mit



Betriebliche Altersversorgung
über das Versorgungswerk KlinikRente

Eine Entgeltumwandlung im Rahmen einer Betriebsrente heißt „Sparen aus dem Brutto-
einkommen“. Beschäftigte vereinbaren mit ihrem Arbeitgeber einen Betrag, der aus dem 
Bruttoeinkommen für ihre Vorsorge aufgewendet wird. Dieser Beitrag wird ohne Abzug von 
Steuern und Sozialabgaben direkt in die KlinikRente eingezahlt. Die Betriebsrente kann 
durch einen Arbeitgeberzuschuss ergänzt werden. Damit fließt viel mehr in die Alters-
versorgung, als die Beschäftigten selber aufwenden.

* Staatliche Förderung durch Steuer- und Sozialversicherungsfreiheit in der Ansparphase. Erst 
in der Rentenphase werden Steuern und Sozialabgaben fällig. Dabei kann berücksichtigt wer-
den, dass der Steuersatz im Ruhestand meist niedriger sein wird als im aktiven Berufsleben.

Beispiel

Betriebliche Altersversorgung mit 
Berufsunfähigkeitsabsicherung (BU)
über das Versorgungswerk KlinikRente

Kombinieren Beschäftigte eine Entgeltumwandlung mit einer Berufsunfähigkeitsabsicherung, 
kommen sie in den Genuss von Sonderkonditionen. Auch der BU-Beitrag wird aus dem Brutto-
gehalt gezahlt und senkt damit ebenso die Steuern und Sozialabgaben*. Damit verbessern 
Beschäftigte über ihren Arbeitgeber nicht nur ihre Altersversorgung, sondern in einem Zug 
auch ihre Risikovorsorge gegen Berufsunfähigkeit.

100 € + N. N. € Arbeitgeberzuschuss
Einzahlung in die Altersvorsorge

N. N. €
Arbeitgeberzuschuss

50,00 €
Förderung durch Steuer- und 
Sozialversicherungsfreiheit *

50,00 €
Eigenbeitrag

– frei wählbar –



Private Berufsunfähigkeitsabsicherung (KlinikRente.BU/BUÄ)

über das Versorgungswerk KlinikRente

Mit der Berufsunfähigkeitsabsicherung über KlinikRente liegt jetzt die erste konsortiale BU 
exklusiv für Beschäftigte in der Gesundheitswirtschaft vor – mit besonderen Vorteilen. Diese 
private und nicht über den Arbeitgeber organisierte BU bietet erweiterte Absicherungsmög-
lichkeiten, auch für Angehörige der versicherten Person.

Die körperliche und mentale Dauerbelastung im klinischen 

Alltag sorgt bei Beschäftigten in der Gesundheitswirtschaft 

für ein erhöhtes Berufsunfähigkeitsrisiko. Die Ursachen von 

Berufsunfähigkeit sind dabei vielfältig. Das Risiko, eines Ta-

ges die eigene Arbeitskraft zu verlieren, ist größer als allge-

mein angenommen. Jeder fünfte Beschäftigte in Deutschland 

wird vor dem regulären Pensionsalter berufsunfähig. Deshalb 

ist auch für Beschäftigte im Gesundheitswesen eine solide 

Berufsunfähigkeitsabsicherung unverzichtbar.
Quelle: map-report Nr. 781-783

Psych. Erkrankungen 38 %

Sonstige Krankheiten 21 %

Skelett und Muskeln 15 %

Krebserkrankungen 14 %

Herzerkrankungen 10 %

Unfall 2 %

Berufsunfähigkeitsabsicherung exklusiv 

für angestellte Ärztinnen & Ärzte

n Nahtlose Fortführung bei Niederlassung

n Weltweiter Versicherungsschutz rund um die Uhr

n Sofortiger Versicherungsschutz 
 ohne Leistungsstaffel

n Infektionsklausel für Ärztinnen und Ärzte 

n Keine Wirtschaftlichkeitsprüfung im Leistungsfall

n Auf Wunsch garantierte Rentensteigerung 

n Auf Wunsch Pflegezusatzversicherung

n Umfangreiche Erhöhungsoptionen

n Verzicht auf abstrakte Verweisung

Berufsunfähigkeitsabsicherung exklusiv 

für Beschäftigte im Gesundheitswesen

n KlinikRente.BU: Speziell für Beschäftigte in 
 der Gesundheitswirtschaft und deren Angehörige

n KlinikRente.BU 4U: Speziell für Studierende der 
 Gesundheitswirtschaft, Schüler und Azubis in 
 Gesundheitsberufen

n Vorsorge zu besten Konditionen über Branchenlösung

n Sofortiger Versicherungsschutz ohne Leistungsstaffel

n BU protect – hilft in schwierigen Zeiten

n »care«-Option – lebenslange BU-Rente im Pflegefall

n Wiedereingliederungshilfe (6 Monatsrenten, 
 max. 12.000 €)

n Garantierte Rentensteigerung kann vereinbart werden

n Verzicht auf Beitragsanpassung nach § 163 VVG

n Infektionsklausel – 
 Leistung bereits bei teilweisem Tätigkeitsverbot

n Nachversicherungsgarantie – 
 hierdurch flexibler BU-Schutz

KlinikRente.BU KlinikRente.BUÄ

Ausgezeichnet

Ausgezeichnet

Auch für niedergelassene Ärztinnen, Ärzte, Praxisinhaberinnen und -inhaber bietet 
unser Kooperationspartner Allianz Pension Partners GmbH passende Lösungen.



Versorgungswerk KlinikRente
Der einfache Weg zur sicheren Rente

Für die Entgeltumwandlung ist das Versorgungswerk KlinikRente mit mehr
als 2.700 Unternehmen der Gesundheitswirtschaft der Branchenstandard.
Mit hoher Sicherheit, langfristiger Stabilität und einfacher Portabilität bieten
immer mehr Unternehmen den Beschäftigten die Vorteile von KlinikRente.

Sicherheit
Die Anlagemittel werden auf mehrere starke Träger im Rahmen von
Konsortialverträgen verteilt. Die Träger des KlinikRente Versorgungswerkes:

Diese Konsortialgesellschaften sind an den verschiedenen KlinikRente-
Produkten unterschiedlich beteiligt.

Großgruppenrabatte
Sie erhalten ab der ersten Anmeldung die volle Rabattierung, unabhängig
davon, wie viele Beschäftigte das Angebot nutzen.

Portabilität
Der Wechsel zwischen den Mitgliedsunternehmen erfolgt unbürokratisch
und kostenfrei durch einfache Ummeldung.

Unsere Ansprechpartner
für die Versorgung mit Durchblick

Für alle Fragen rund um die betriebliche Altersversorgung und Berufsunfähigkeitsabsicherung 
stehen Ihnen unsere Ansprechpartner der Allianz Pension Partners GmbH zu persönlichen 
Informationsgesprächen gerne zur Verfügung.

Allianz Pension Partners GmbH
Postfach 11 30 · 85765 Unterföhring
www.allianzpp.com

Roland Schmidt

Telefon:  089 - 380 09 02 05
Mobil: 0172 - 850 95 23
E-Mail: roland.schmidt3@allianzpp.com

Alexander Rákoshegyi

Telefon: 069 - 96 24 92 28 05
Mobil: 0172 - 858 21 02
E-Mail: alexander.rakoshegyi@allianzpp.com
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Stand: Februar 2016; Diese Broschüre wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Die Angaben beruhen auf Quellen, die wir für 
zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Zahlen und 
Fakten beruhen auf aktuellen Rechtsgrundlagen. Für steuerliche Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.


